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 28. Mittwochsinfo 2025/202633   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Urlaub während der Hauptferien 
 
Der Haupturlaub beginnt für die Landesver-
tragslehrpersonen (pd) nach Abwicklung 
der sie betreffenden Schlussgeschäfte 
(Zeugnis, Stammblätter, Wochenbuch, . . .).  
 
Der erste Tag der Hauptferien ist der Sams-
tag nach dem „Zeugnistag“. 
 
Die gleiche Regelung gilt auch für alle 
Lehrpersonen im alten Dienstrecht. 
 
Þ daher:  keine Diensteinteilung für pd-

Lehrer*innen in der ersten Ferienwo-
che 

 
 Letzte Ferienwoche 

 
Der Urlaubsanspruch endet für Landesver-
tragslehrpersonen (pd) am Montag in der 
letzten Ferienwoche vor Beginn des folgen-
den Schuljahres. 
 
Eventuelle Arbeiten in der letzten Ferien-
woche: 
Im Gesetz werden „standortbezogene Tä-
tigkeiten“ gemäß § 8 (10) LVG genannt. Das 
sind insbesonders die Mitarbeit im Rahmen 
der Unterrichts-, Schul- und Qualitätsent-
wicklung, die Teilnahme an Konferenzen, 

Teambesprechungen, schulinterne Fortbil-
dung und die Zusammenarbeit mit den Er-
ziehungsberechtigten und Lehrberechtig-
ten.  
 
Die Schulleitung hat die standortbezoge-
nen Tätigkeiten unter Bedachtnahme auf 
die besonderen Kenntnisse und Fähigkei-
ten der Landesvertragslehrperson und de-
ren Beschäftigungsausmaß ausgewogen 
festzulegen. 
 
Þ daher: Lehrer*innen im pd-Schema 

müssen ab Dienstag in der letzten Feri-
enwoche für eine allfällige Dienstleis-
tung einsatzbereit und abrufbereit sein, 
wenn dies erforderlich ist. 

 
Þ weiters: Allfällige Vorbereitungsarbei-

ten sind nicht zwingend in der Schule 
zu erledigen. Es hat eine zeitlich ange-
messene Ankündigung durch die Schul-
leitung bezüglich der Anwesenheit zu 
erfolgen.  

 
Þ außerdem: Die Lehrperson hat keine 

administrativen Leiter*innenaufgaben 
zu erledigen. 

 
 
 

 

FERIENREGELUNG 
FÜR LEHRPERSONEN IM PD  

 
 

Für Lehrpersonen im alten Dienstrecht ist 

der erste Arbeitstag der erste Schultag! 

Freiwillige Anwesenheiten in der letzten Feri-

enwoche sind möglich. 
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